
Worum handelt es sich beim NAD?

Der Nationale Adressdienst (NAD) soll die Adress-
daten der kommunalen und kantonalen Einwohner-
dienste von natürlichen Personen national verfügbar 
machen. Nutzende sind ausschliesslich Verwaltungen 
und beauftragte Dritte.

Der NAD ist ein Dienst (kein Register), der die 
Daten der Einwohnerdienste unverändert wiedergibt. 
Datenherrschaft, Datenbearbeitung und Datenkor-
rekturen verbleiben wie bisher bei den Einwohner-
diensten der Gemeinden und Kantone.

Positionen der Kantone und der Verbände der 
kommunalen Ebene

In der Vernehmlassung zum ADG begrüssten 23 
Kantone explizit die Schaffung eines NAD. Die Kon-
ferenz der Kantonsregierungen KdK hat sich zudem 
basierend auf einem einstimmigen Votum aller 26 
Kantone zugunsten des Adressdienstgesetzes ADG 
und des Aufbaus des NAD ausgesprochen. 

Die Verbände der Datenproduzenten (Gemeindever-
band SGV, Städteverband SSV und Verband Schwei-
zerischer Einwohnerdienste VSED) unterstützen den 
Aufbau des NAD ebenfalls. Besonders wichtig ist 
ihnen, dass der NAD den Aufwand für die Abfrage 
der Adressdaten reduziert, während die Datenherr-
schaft aber bei den heute zuständigen Verwaltungs-
einheiten der Gemeinden und Kantone verbleibt. 

Kantone und Verbände betonen die Notwendig-
keit einer weiteren Digitalisierung der Abläufe in den 
Verwaltungseinheiten über Kantonsgrenzen hinweg, 
die hohe Effizienzgewinne erwirken.

Adressdienstgesetz (ADG)
für den Nationalen
Adressdienst (NAD)

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/nationaler-adressdienst.html



Was ist der Nutzen für Private mit staatlichem Auftrag?

Für Dritte mit gesetzlichen Aufgaben gibt es in Zukunft 
eine einzelne Anlaufstelle zur Abfrage von Personen-
daten. Dies mindert deren Aufwand und damit die 
Betriebskosten im Adressauskunftsprozess. Allein die 
Kosteneinsparungen durch Anfragen der Krankenkas-
sen als einer der Haupt-Datenbezüger werden – basie-
rend auf Zahlen der Stadt Bern – auf mehrere Millio-
nen Franken schweizweit geschätzt. 

Was ist der Nutzen für die Verwaltung?

Die Verwaltung spart durch eine Effizienzsteigerung 
aus der Automatisierung personalintensiver Prozesse, 
z.B. durch die Reduktion von Postretouren und durch 
die Verringerung von Debitorenverlusten. Die Nutzung 
des NAD durch die Verwaltung als Datenlieferanten 
verschlankt heute umfangreiche bürokratische Prozes-
se und erzielt damit hohe Einsparungen auf Seiten der 
öffentlichen Hand.

Darüber hinaus unterstützt der NAD zentrale Bun-
desprojekte wie die Erneuerung des ZEMIS (ERZ), in-
dem er aktuelle Adressdaten bereitstellt und damit zur 
Datenqualität und Effizienz beiträgt.

Warum benötigt es ein Bundesgesetz?

Konsistente und aktuelle Stammdaten bilden das Fun-
dament der Digitalisierung, der NAD trägt damit zur 
Modernisierung und Digitalisierung bei. Ein schweiz-
weiter Zugriff auf die gemeldeten Adressdaten von na-
türlichen Personen wird nur möglich, wenn sämtliche 
föderalen Ebenen kohärent zusammenarbeiten. Das 
Bundesgesetz schafft die notwendige Rechtsgrundlage 
für den Aufbau und den Betrieb des NAD.

Die darauf aufbauenden Dienste sollen nicht durch 
das Bundesgesetz vorgegeben werden und bleiben so-
mit in der Kompetenz der Dateninhaber (z.B. Kantone).

Once-Only-Prinzip und finanzielle Auswirkungen

Der NAD bildet die Basis für die Umsetzung des Once-
Only-Prinzips. Diese Aufgabe soll auch künftig nicht 
dem Bund zufallen. Vielmehr liegt es an den Kantonen 
unter Einbezug ihrer Städte und Gemeinden, entspre-
chende Dienste eigenständig zu etablieren.

Abschätzungen beziffern den direkten jährlichen 
Minderaufwand durch Einsatz des NAD in der Verwal-
tung auf 4 bis 13 Mio. Franken. Dem stehen geschätzte 
Betriebskosten des NAD von 1,7 Mio. Franken gegen-
über. Es resultiert ein geschätzter volkswirtschaftlicher 
Gesamtnutzen von 7 Mio. Franken pro Jahr.

Welchen Nutzen haben Einwohnende?

Der NAD erhöht die Rechtssicherheit der Einwoh-
nerinnen und Einwohner durch die Nutzung von 
einheitlichen und zuverlässigen Adressdaten bei 
Verwaltungsverfahren und bei der Zustellung von 
Dokumenten. Dank dem NAD kann die Adress-
aktualisierung der Verwaltungseinheiten über die 
Datenbestände der Einwohnerdienste erfolgen. 
Damit bildet der NAD die Basis zur breiten Umset-
zung des Once-Only-Prinzips für Einwohnerinnen 
und Einwohner. 

Prozess Adressauskunft ohne NAD

Prozess Adressauskunft mit NAD
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